
Ander u n g

der Bebauungsvorschrfften zum Bebauungsplan
irLautenbachergasse/Sandhaasenhalden in Haslach i. K.

Die Bebauungsvorschriften vom 23, Mai 1972 werden auf der Grundlage des Deck
blattes vom 8.6,1973 in folgenden Punkten geändert:

§1

Art der baulichen Nutzung

1. Das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes wird entsprechend den Eintragungen
im Straßen— und Baulinienpian als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
festgesetzt Ausgenommen hiervon ist das als Sondeigebiet nach § 11 BauNVO
ausgewiesene Gelande nordlich der Straße B - B 4

2 2 1 Ziffer 1 Betiiebe des Beherbergungsgewerbes sind erlaubt im Hauptgebaude
sudwarts des Straßenpunktes D Im übrigen Gebiet ist die Einrichtung von
Privatp ension en ohne offentliche Schankwirts chaften zugelassen

§2

Maß der baulichen Nutzung

Ziffer 1 erhalt folgende Fassung

Für die tiberbauung der Grundstücke gelten die Festsetzungen im Straßen- und Bau
linienplan in Verbindung mit § 17 BauNVO Hierbei mussen die Bestimmungen des
§ 4 dieser Vorschrift über die Gestaltung der Bauten eingehalten werden Die Fest
setzungen des Deckblattes vom 8 6 1973 gelten sinngemaß

Ziffer 2 wird wie folgt erganzt
Die Festsetzungen des Deckblattes ~om 8 6 1973 gelten sinngemaß

§3

Bauweise

Ziffer 1, Satz 2 entfallt

§4

Gestaltung der Bauten

Ziffer 2 wird wie folgt geandert
Die einzelnen Reihenhausgruppen, die Wohnblocks und Terrassenhauser sudlich der
B 33 und die einzelnen Garagen mussen eine architektonische Einheit bilden

b.w.



Ziffer 4. 3 erhält: folgende Fassung:
Für die tibrigen. I~auptgebäude mit 4 bezw. 6 Hauptgeschossen, für das Gebäude
des Verbrauchermärktes nördlich der Straße B — B 4 sowie für die Reihenhäuser
ist Flachdach vorgeschrieben, ebenso für die Terrassenhäuser.

Ziffer 1 a) entfällt.

§5

Garagen

Haslach i. K., den 4. September 1973 DerGe rat:

Bürgermeister
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